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E m p f e h l u n g e n
der Ausschüsse

EU - In - R - U - Vk - Wi

zu Punkt ..... der 796. Sitzung des Bundesrates am 13. Februar 2004

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des
Rates über die Anwendung der Bestimmungen des Arhus-Überein-
kommens über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbetei-
ligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in
Umweltangelegenheiten auf Organe und Einrichtungen der Euro-
päischen Gemeinschaft
KOM(2003) 622 endg.; Ratsdok. 14152/03

A

Der federführende Ausschuss für Fragen der Europäischen Union (EU),

der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (U),

der Verkehrsausschuss (Vk) und

der Wirtschaftsausschuss (Wi)

empfehlen dem Bundesrat, zu der Vorlage gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG wie folgt
Stellung zu nehmen:

1. Grundsätzlich ist das Bestreben der Kommission zu begrüßen, das Århus-Über-
einkommen auch auf die Organe und Einrichtungen der Europäischen Gemein-
schaft auszuweiten und damit den Umweltschutz zu fördern.
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2. Der Bundesrat ist jedoch der Auffassung, dass der Verordnungsvorschlag die
Århus-Übereinkunft unvollständig und lückenhaft übernimmt. Bei einem Ver-
gleich mit dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und
des Rates über den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten (KOM
(2003) 624 endg.; Ratsdok. 14154/03) zeigt sich, dass die Regelungen für die
Mitgliedstaaten weitreichender ausgestaltet sind. So sind beispielsweise Einzel-
personen nicht klagebefugt und überdies wird das Klagerecht auf wenige
NGO`s (qualifizierte Einrichtungen nach Artikel 12) beschränkt. Weiterhin ist
eine Beschränkung der Gerichtsverfahrenskosten, die "nicht zu teuer" sein dür-
fen, nicht enthalten. Auch wird die vierwöchige Einspruchsfrist (interne Über-
prüfung nach Artikel 9) nicht an die Bekanntgabe des Verwaltungsakts ge-
knüpft.

3. Da die Regelungen aus der Århus-Übereinkunft für die Organe und Einrichtun-
gen der Europäischen Gemeinschaft im Vergleich zu den Regelungen für die
Mitgliedstaaten weniger weit umgesetzt werden sollen, bedarf der Vorschlag
der Anpassung. Die Umsetzung der Århus-Übereinkunft kann nicht mit zwei-
erlei Maß erfolgen.

4. Der Bundesrat bittet die Bundesregierung sich dafür einzusetzen, dass die År-
hus-Übereinkunft im gleichen Ausmaß auch für die Organe und Einrichtungen
der Europäischen Gemeinschaft umgesetzt wird.

5. Die Bundesregierung wird weiterhin gebeten, bei den Beratungen des Rates
darauf hinzuwirken, dass Informationen, die als Betriebsgeheimnisse der
Kommission anvertraut werden, nicht der Verordnung unterfallen. Dieses gilt
unter anderem für Daten chemischer Stoffe nach dem REACH-Programm wie
für Daten über Forschungsvorhaben.

Der Verordnungsvorschlag regelt die inhaltliche Begrenzung für die Heraus-
gabe von Daten ausschließlich durch den Begriff "Umweltangelegenheiten", da-
mit sind aber auch Daten, die als Geschäftsgeheimnisse vertraulich zu behan-
deln sind, erfasst.
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6. Der Ausschuss für Innere Angelegenheiten und

der Rechtsausschuss

empfehlen dem Bundesrat, von der Vorlage gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG Kennt-
nis zu nehmen.


